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Rettung durch Planinsolvenz:

Sicher durch den Sturm steuern
Nichts ist bei Unternehmen so sehr gefürchtet wie eine Insolvenz. Daher 
warten bei Zahlungsschwierigkeiten viele so lange mit dem Insolvenzan-
trag, bis es zu spät ist. Doch wer rechtzeitig handelt, kann das Ruder in 
eigener Regie herumreißen: Mit der Insolvenz in Eigenverwaltung besteht 
die Möglichkeit, das Unternehmen sicher durch den Sturm zu steuern.

So manchem Unternehmer mag es 
derzeit beim Blick in die Auftragsbü-
cher und auf das Konto mulmig wer-
den. Da heißt es, wachsam sein, dass 
durch einen finanziellen Engpass nicht 
die Existenz der Firma gefährdet wird. 
„Schon bei den ersten Anzeichen von 
Liquiditätsschwierigkeiten sollte man 
sich an seine Bank oder einen Unter-
nehmensberater wenden“, rät der Bre-
mer Rechtsanwalt und Insolvenzbera-
ter Klaus Klöker. „Nur so kann recht-
zeitig gegengesteuert und das Unter-
nehmen, wenn nötig, durch einen 
Insolvenzplan im Rahmen einer Eigen-
verwaltung reorganisiert werden.“

Das Heft in der Hand behalten

Dabei dient die Planinsolvenz als 
strategische Option zur Rettung des 
Unternehmens, bei der die Eigentümer 
weiter das Heft in der Hand behalten. 
Wichtig ist, dass eine Planinsolvenz 
beantragt wird, noch bevor ein Unter-
nehmen tatsächlich zahlungsunfähig 
wird. Statt eines Insolvenzverwalters 
setzt das Gericht in diesem Fall einen 
Sachverwalter ein, der die Arbeit des 
Schuldners überwacht. Klöker zählt 
die Vorteile auf: „Die Geschäfte kön-
nen weiter geführt werden wie bisher, 
und das Unternehmen bleibt in direk-
tem Kontakt zu seinen Geschäfts-
partnern und kann für Vertrauen wer-
ben. Auch mit potenziellen Investoren 
kann selbst verhandelt werden.“ Doch 
noch ist eine Planinsolvenz die Aus-
nahme, obwohl bereits seit der Neure-
gelung des Insolvenzrechts 1999 die-

ser Weg gangbar ist. Der Schuldner 
muss lediglich einen Insolvenzantrag 
stellen und dabei die Eigenverwaltung 
ausdrücklich beantragen. „Die Aus-
sicht, dass die Eigenverwaltung vom 
Gericht genehmigt wird, erhöht sich, 
wenn der Insolvenzantrag rechtzei-
tig gestellt wird und keine Insolvenz-
verschleppung vorliegt“, betont Klö-
ker. Auch sonst muss das Unterneh-
men seriös sein: So ist es hilfreich, 
wenn  bisher die Steuern ordnungs-
gemäß und pünktlich bezahlt wur-
den, eine ordentliche Buchführung 
besteht, keine Einzelzwangsvollstre-
ckungen vorliegen und evtl. der für 
die Misere verantwortliche Geschäfts-
führer ersetzt wurde. 

Unerlässlich für eine positive Ent-
scheidung seitens des Gerichts ist 
ein fertiger Insolvenzplan, der mit den 
wichtigsten Gläubigern abgestimmt 
ist. „Liegt dieser vor, wird das Gericht 
keine sachlichen Argumente finden, 
die Eigenverwaltung abzulehnen. 
Denn diese beschleunigt das Verfah-
ren“, so Klöker. Läuft alles glatt, steht 
der Betrieb bald wieder auf gesundem 
Fundament.

Mangelnde Teamfähigkeit 
ein Kündigungsgrund?

Mangelnde Teamfähigkeit und 
schlechte Umgangsformen sind keine 
Gründe für eine personenbedingte 
Kündigung, entschied das Landes-
arbeitsgericht Kiel (Urteil November 
2008) und gab damit einem stellver-
tretenden Abteilungsleiter Recht, der 
dagegen geklagt hatte.

Der Arbeitgeber hatte die personen-
bedingte Kündigung ohne vorherige 
Abmahnung ausgesprochen und mit 
fehlenden Führungsqualitäten begrün-
det. So sei der Kläger wiederholt 
durch Disziplinlosigkeit und unhöfli-
ches Verhalten aufgefallen. Zudem 
könne er die Betriebshierarchie  nicht 
akzeptieren, hieß es. Da Führungs-
qualitäten nicht erlernt werden könn-
ten, sei eine Abmahnung sinnlos, so 
der Arbeitgeber. Die Richter erklärten 
jedoch, dass eine personenbedingte 
Kündigung nur möglich sei, wenn der 
Arbeitnehmer seine Aufgaben wegen 
persönlicher, nicht änderbarer Defizite 
objektiv nicht erfüllen könne. Im die-
sem Fall gebe es aber keine Anhalts-
punkte, dass der Kläger sein Verhalten 
nicht ändern könne. Zulässig wäre nur 
eine verhaltensbedingte Kündigung,  
nach vorheriger Abmahnung.
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Mit der Einführung des Gesund-
heitsfonds gelten beim Kran-
kengeld für freiwillig versicherte 
Selbstständige neue Regeln. Seit 
1. Januar 2009 entfällt die von vie-
len Kassen eingeräumte Möglich-
keit, einen erhöhten Beitragssatz 
zu zahlen und dafür bereits ab dem 
15. Krankheitstag Krankengeld zu 
bekommen. 

Darauf verweisen die Spitzenver-
bände der gesetzlichen Kranken-
kassen. Damit haben die betroffe-
nen Versicherten erst Anspruch auf 
Krankengeld ab dem 43. Tag einer 
Arbeitsunfähigkeit. Allerdings bieten 

viele Krankenkassen Wahltarife an, 
mit denen der vorgezogene Kranken-
geldanspruch bestehen bleibt. Aber 
Achtung: Bei Abschluss eines Wahl-
tarifs binden sich die Mitglieder für 
drei Jahre sowohl an den gewähl-
ten Tarif als auch an die Krankenkas-
se. Eine Kündigung ist nur in Härte-
fällen möglich. 

Neben hauptberuflich Selbst-
ständigen sind auch Mitglieder der 
Künstlersozialkasse sowie „unstän-
dig“ Beschäftigte von der Neurege-
lung betroffen. Unständig Beschäf-
tigte sind Arbeitnehmer mit einer ver-
einbarten Beschäftigungsdauer von 
weniger als zehn Wochen.

Neue Regeln beim Krankengeld

Die Konkurrenz schläft nicht -Talente finden und behalten
Das Finden qualifizierter Mitar-

beiter ist die wichtigste Aufgabe 
des Personalmanagements. Ange-
sichts der zunehmend schwierige-
ren Bedingungen auf dem Markt für 
kluge Köpfe steht die große Mehr-
heit der Unternehmen vor der her-
ausfordernden Aufgabe, die richti-
gen Mitarbeiter nicht nur zu finden, 
sondern auch zu behalten. Denn 
die Konkurrenz schläft nicht, das 
Abwerben der Besten unter den 
Hochqualifizierten ist an der Tages-
ordnung. „Talentmanagement“ ist 
daher gefragt. 

Allerdings agieren viele Betriebe 
beim so genannten Talentmanage-
ment zu kurzfristig und oft nicht stra-
tegisch genug. Auch wenn die Mehr-
heit der Firmen entsprechende Pro-
zesse hat, wenden nur 15 % diese 
Maßnahmen konsequent bei der täg-
lichen Arbeit an, zeigt eine Hewitt-
Untersuchung. Nach Ansicht von 
Experten existieren im Talentma-
nagement noch viele Schwachstellen. 
„Diese gefährden den nachhaltigen 
Unternehmenserfolg umso mehr, weil 
die Finanzmarktkrise und der drohen-
de Fachkräftemangel die Weltwirt-
schaft vor schwierige Herausforde-
rungen stellen“, sagt Nicole Dornhö-
fer, Leiterin Talent & Leadership Con-
sulting bei Hewitt Associates, Wies-
baden.

Für die Unternehmen ist es wichtig, 
das Leistungsvermögen der eigenen 
Führungskräfte weiterzuentwickeln 

und das Problem fehlender Talen-
te für Managementaufgaben anzuge-
hen. Nur etwa ein Zehntel der Füh-
rungskräfte fördert die eigenen Mitar-
beiter in ihrer Entwicklung. Ein Grund 
für uneffektive oder nicht vorhande-
ne Talentmanagement-Programme 
ist in erster Linie die Führungsebe-
ne selbst. Der Hewitt-Studie zufol-
ge fehlen den Führungskräften dafür 
schlicht die Kompetenz und Verant-
wortungsbereitschaft. 

Wie bindet man Leistungsträger?

Nachholbedarf besteht bei vielen 
Unternehmen auch nach der erfolg-
reichen Rekrutierung qualifizierter 
Fachkräfte. Nicht selten gibt es keine 
systematische Einarbeitung, um den 
neuen Mitarbeiter optimal im Betrieb 
zu integrieren. „Nur wenige Unterneh-
men agieren bei der Anwerbung von 
Talenten nachhaltig. Ist der Anstel-
lungsvertrag erst einmal unterschrie-
ben, endet bei vielen Firmen die pro-
fessionelle Handhabung des Talent-
managements“, erklärt Dornhö-
fer. „Hier verschenken die Unterneh-
men wertvolle Potenziale. Denn Mit-
arbeiter, die wenig unterstützt und 
schlecht eingearbeitet werden, brin-
gen weniger Leistung und verlassen 
das Unternehmen früher“, betont die 
Hewitt-Expertin.

Qualifizierte Mitarbeiter vermu-
ten bei kleineren Unternehmen oft, 
dass ihre beruflichen Chancen eher 
stagnieren werden. Hier gilt es, klar 

zu kommunizieren, welche Entwick-
lungsstufen möglich sind. Außerdem 
sind regelmäßige Mitarbeitergesprä-
che wichtig, in denen Entwicklungs-
perspektiven aufgezeigt werden. 
Neue Ziele des Unternehmens bieten 
für den Mitarbeiter auch die Möglich-
keit, neue Kompetenzen aufzubauen.

Ein großer Pluspunkt ist es, fle-
xible Arbeitszeiten zu ermöglichen. 
Dies stärkt zudem die Motivation 
und Leistungsfähigkeit der Mitarbei-
ter. Auch unbezahlter Sonderurlaub 
oder die Möglichkeit, ab und zu von 
zu Hause arbeiten zu können, fördern 
die Bindung von Leistungsträgern an 
das Unternehmen. Letztlich gilt: Wer 
auch in wirtschaftlich schlechten Zei-
ten seine guten Mitarbeiter nicht ver-
lieren will, muss ihnen Privilegien und 
Zusatzleistungen bieten. Nicht immer 
müssen diese mit Geld verbunden 
sein.
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Das Jahressteuergesetz 2007 ent-
hält eine eigentlich einfache Rege-
lung, nach der Unternehmen, die Kun-
den oder Arbeitnehmern Sachzuwen-
dungen (Geschenke) zukommen las-
sen, die darauf zu zahlende Einkom-
menssteuer mit befreiender Wirkung 
für die Beschenkten mit einem Pau-
schalsteuersatz von 30 % überneh-
men können. 

Die Sache hatte nur einen Haken: 
Die Unternehmen sollten nicht nur 
die Pauschalsteuer abführen, sondern 
auch Beiträge zur Sozialversiche-
rung auf die Leistung. Deshalb wurde 
von der Möglichkeit der Zuwendung 
von Sachleistungen kaum Gebrauch 
gemacht. 

Mit der Änderung der Sozialversi-
cherungsentgeltverordnung, die zum 
1. Januar 2009 in Kraft trat, wurde 
dieser Nachteil aufgehoben. Pau-
schal besteuerte Sachleistungen 
nach § 37b Einkommensteuergesetz 
an Beschäftigte Dritter, soweit es sich 
nicht um Beschäftigte von Konzern-

unternehmen handelt, sind sozialab-
gabenfrei. Damit reagiert die Bundes-
regierung auf die Kritik der Wirtschaft, 
dass die steuerliche Vergünstigung 
durch die Beitragspflicht zur Sozial-
versicherung zu einem erheblichen 
bürokratischen Aufwand führte und 
der beabsichtigte Entlastungseffekt 
keine Wirkung entfaltete. Gleichzei-
tig hat der Gesetzgeber mit der Ände-
rung der Sozialversicherungsentgelt-
verordnung die Werte für Sachbezü-
ge angepasst (siehe Tabelle).

Änderung der Werte für Sachbezüge 
(monatlich)

2008 2009

   Verpflegung 205 Euro 210 Euro

   darunter: 

   Frühstück 45 Euro 46 Euro

   Mittagessen 80 Euro 82 Euro

   Abendessen 80 Euro 82 Euro

   Unterkunft 198 Euro 204 Euro

Keine Sozialbeiträge auf Sachleistungen

GmbH-Geschäftsführer vor Gericht:
Verdienstausfall muss vom Prozessgegner ersetzt werden

Wenn ein Geschäftsführer die 
Gesellschaft in einem Streitfall 
vor Gericht vertritt, dann steht der 
GmbH vom unterlegenen Prozess-
gegner eine Verdienstausfallent-
schädigung zu. Denn für den Zeit-
raum der Anwesenheit vor Gericht 
entgeht der GmbH die eigentli-
che unternehmerische Tätigkeit 
des Geschäftsführers. Das hat der 
Bundesgerichtshof (BGH) in einem 
aktuellen Urteil (Az.: VI ZB 63/07) 
entschieden. 

Dem Urteil zugrunde lag ein Fall, 
bei dem der Geschäftsführer einer 
GmbH auf Anordnung des Gerichts 
an zwei Verhandlungstagen persön-
lich erscheinen musste und bei dem 
die GmbH ein rechtskräftiges Urteil 
erstritten hatte. Der Prozessgegner 
war unter anderem zur Kostenüber-
nahme verurteilt worden. 

Nachdem die Vorinstanz die Klage 
der GmbH auf Verdienstausfallent-
schädigung noch mit der Begründung 
zurückgewiesen hatte, es gehöre zu 
den Pflichten eines GmbH-Geschäfts-

führers, die Gesellschaft vor Gericht 
zu vertreten, sahen die BGH-Richter 
das ganz anders. Wer an einem Pro-
zess teilnimmt, solle von den Nach-
teilen frei gestellt werden, die ihm auf 
Grund seiner Teilnahme entstanden 
sind. Dabei sei es egal, ob es sich um 
eine natürliche Person handelt oder 
ob der gesetzliche Vertreter einer 
Gesellschaft vor Gericht erscheint. Es 
sei in erster Linie Auf-
gabe des Geschäfts-
führers, die Erzie-
lung von Gewinnen 
zu fördern. Durch 
sein Erscheinen vor 
Gericht sei er aber 
daran gehindert wor-
den. „Bei der gebote-
nen wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise“ 
stelle sich das für die 
GmbH als Nachteil 
heraus. 

Deshalb könne die
Gesellschaft wie eine
natürliche Person 
eine angemessene

Entschädigung verlangen. Künftig 
können Geschäftsführer im Kosten-
festsetzungsverfahren den Verdienst-
ausfall für jene Gerichtstermine gel-
tend machen, zu denen sie wegen 
einer Anordnung des Richters per-
sönlich erscheinen mussten. Die 
Höhe des Verdienstausfalls orientiert 
sich am Bruttoverdienst des GmbH-
Geschäftsführers. 

Kein Lohnabzug für 
Berufskleidung

Unternehmen dürfen vom Lohn ihrer 
Beschäftigten nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen ein „Kleider-
geld“ abziehen. Das bestätigte in letz-
ter Instanz das Bundesarbeitsgericht 
in Erfurt (Urteil vom 17. Februar 2009, 
AZ: 9 AZR 676/07).

Wenn das Tragen einer bestimm-
ten Kleidung gesetzlich vorgeschrie-
ben sei, beispielsweise zum Schutz 
des Arbeitnehmers oder aus hygieni-
schen Gründen, müsse der Arbeitge-
ber diese Kleidung kostenlos zur Ver-
fügung stellen. Gibt es keine gesetz-
liche Verpflichtung, könne der Arbeit-
geber zwar mit dem Arbeitnehmer ver-
einbaren, dass dieser eine bestimmte 
Arbeitskleidung trägt und sich an den 
Kosten beteiligt. Die Vertragsklau-
sel dürfe den Mitarbeiter allerdings 
„nicht unbillig“ benachteiligen. Aus-
geschlossen sei ein Lohnabzug bei 
Arbeitnehmern, deren Gehalt unter 
der Pfändungsfreigrenze liegt. Diese 
beträgt derzeit 989,99 Euro netto.
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Countdown für die Altersteilzeit läuft
Arbeitnehmer und Arbeitge-

ber, die über den Abschluss einer 
Altersteilzeitvereinbarung nach-
denken, sollten sich beeilen. Denn 
Fördergelder von der Arbeitsagen-
tur gibt es nur noch bis Jahresende. 
Ab 2010 bleibt Altersteilzeit zwar 
möglich, jedoch müssen Arbeitge-
ber die fälligen Aufstockungsbe-
träge dann vollständig selbst über-
nehmen.

Altersteilzeit soll älteren Arbeitneh-
mern einen fließenden Übergang in 
den Ruhestand ermöglichen. Statt 
den Vollzeitjob von einem Tag auf 
den anderen aufzugeben, können 
Beschäftigte über 55 ihre Arbeits-
zeit schrittweise verringern, wenn die 
Rente in Sichtweite rückt.

Die Besonderheit der Altersteil-
zeit liegt darin, dass der Arbeitge-
ber den Teilzeitlohn aufstockt und 
zudem einen Zuschlag an die Ren-
tenkasse abführt, um zu große Ein-
bußen bei der Altersrente zu vermei-
den. Das Unternehmen kann sich 
diese Ausgaben von der Arbeitsagen-
tur erstatten lassen, wenn es die frei 

werdende Stelle mit einem Arbeitslo-
sen besetzt oder einen Auszubilden-
den übernimmt. Förderleistungen gibt 
es aber nur, wenn die Altersteilzeitver-
einbarung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer vor dem 1. Januar 2010 
in Kraft tritt.

Grundsätzlich muss die Altersteilzeit 
die bisherige gewöhnliche Arbeits-
zeit halbieren. Bei der Aufteilung der 
Arbeitszeit haben Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer große Spielräume. So 
ist auch ein so genanntes Blockmo-
dell möglich, in dem Beschäftigte 
zunächst mit voller Stundenzahl wei-

ter arbeiten und anschließend bis zum 
Ende der Altersteilzeit freigestellt wer-
den. Allerdings müssen beide Blöcke 
gleich lang sein. Außerdem darf die 
Altersteilzeitvereinbarung erst an dem 
Tag auslaufen, an dem der Arbeit-
nehmer erstmals Anspruch auf eine 
Altersrente hat.

Die Förderung der Altersteilzeit 
durch die Arbeitsagentur ist auf maxi-
mal sechs Jahre begrenzt. Da ein 
Arbeitnehmer bereits mit 55 Jahren 
Altersteilzeit beantragen kann, jedoch 
frühestens mit 63 eine Altersrente 
bekommt, haben Altersteilzeitverein-
barungen häufig eine längere Lauf-
zeit. Wichtig ist, dass Unternehmen 
die Förderung bei der Bundesagen-
tur für Arbeit beantragen, bevor der 
Arbeitnehmer mit der Altersteilzeit 
begonnen hat.

Weitere Informationen bei der 
Arbeitsagentur im Merkblatt 14
(www.arbeitsagentur.de > Veröf-
fentlichungen > Merkblätter)

Achtung: Vorsteuerabzug nur mit detaillierter Rechnung 
Soll die in einer Rechnung ausge-

wiesene Umsatzsteuer als Vorsteu-
er abgezogen werden, muss aus der 
Rechnung eindeutig hervor gehen, 
welche Leistung berechnet wird. 
Das ergibt sich aus einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
8. Oktober 2008 (Az.: V R 59/97). 

Im verhandelten Fall ging es um 
eine Rechnung, mit der eine Firma 
X dem Auftraggeber Y „Technische 
Beratung und Kontrolle im Jahr 1996“ 
in Rechnung gestellt hatte.  Die Y-
GmbH hatte die darauf ausgewiese-
ne Umsatzsteuer als Vorsteuerabzug 
geltend gemacht, was das Finanzamt 
jedoch nicht anerkannte. Die Behör-
de sah darin eine Scheinrechnung. 
Nachdem das zuständige Finanz-
gericht die Angaben über den Leis-
tungsgegenstand als „gerade noch 
ausreichend“ bewertete, hatte das 
Finanzamt mit seinem Revisionsan-
trag vor dem BFH Erfolg. 

Die BFH-Richter äußerten sich in 
dem Urteil zu den Anforderungen an 

eine ordnungsgemäße Rechnung. 
Nach der gängigen Rechtsprechung 
des Senats muss das Abrechnungs-
papier Angaben tatsächlicher Art ent-
halten, welche die Identifizie-
rung der abgerechneten Leis-
tung ermöglichen. Zwar müsse 
nicht jede einzelne Leistung 
und Stunde aufgeführt sein, die 
Rechnungsangaben müssten 
aber eine eindeutige und leicht 
nachprüfbare Feststellung der 
Leistung ermöglichen, die abge-
rechnet worden ist. Dazu könne 
auf andere Geschäftsunterla-
gen verwiesen werden, die dann 
aber eindeutig bezeichnet sein 
müssten. 

Das  Attribut „technisch“ und 
die Formulierung „im Jahr 1996“ 
allein reichten zur Konkretisie-
rung der abgerechneten Leistun-
gen nicht aus. Ohne Bedeutung 
sei, ob die abgerechneten Bera-
tungs- und Kontrollhandlungen 
als eine Vielzahl von Leistungen 
oder als einheitliche Leistung 

anzusehen sind. Denn auch eine ein-
heitliche Leistung müsse auf Grund 
ihrer Beschreibung in der Rechnung 
identifizierbar sein.




